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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1971

Norm

StPO §3

StPO §41 Abs2

StPO §284 Abs4

StPO §285 Abs1

Rechtssatz

Wenn keine Gewähr besteht, daß der für einen in Haft be9ndlichen Angeklagten bestellte Armenvertreter vom Umfang

des vom Angeklagten selbst vorgenommenen Rechtsmittelanmeldung Kenntnis hatte, ist das Gericht nach dem Sinn

des § 3 StPO verp<ichtet, die vom Angeklagten selbst vorgenommene Rechtsmittelanmeldung dem Armenvertreter bis

zur Zustellung des Urteils bekanntzumachen.
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